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Das Hochwasserkompetenzzentrum (HWK) des 
NLWKN wurde im Mai 2020 gegründet. Damit 
wurde eine Einrichtung geschaffen, die standort- 
und geschäftsbereichsübergreifende Fachkom-
petenzen im landesweiten Hochwasserschutz 
bündelt und koordiniert. 

Als zentrale Anlaufstelle und Kommunikationsdreh-
scheibe für alle Fragen zum Hochwasserschutz ist 
das HWK nach außen sichtbar und ansprechbar. 
Schwerpunkte seiner Arbeit sind die Umsetzung 
der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie, die Be-
ratung rund um das Thema Hochwasserschutz und 
dessen Finanzierung sowie die zentrale Koordinie-
rung der landesweiten Fragestellungen rund um die 
Ermittlung von Überschwemmungsgebieten (ÜSG).
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Überschwemmungsgebiete

Überschwemmungsgebiete (ÜSG) sind ein zentra-
les Element des vorbeugenden Hochwasserschut-
zes. Sie bestehen ganz real und werden für Hoch-
wasserereignisse ermittelt, die statistisch einmal in 
100 Jahren zu erwarten sind. 

Mittels hydraulischer Berechnungen werden sie 
sichtbar gemacht. Der NLWKN ist in Niedersachsen 
für die Ermittlung und die darauffolgende gesetzlich 
verankerte Vorläufige Sicherung zuständig. Das ab-
schließende Festsetzungsverfahren mit Öffentlich-
keitsbeteiligung führen die unteren Wasserbehörden 
durch. Sowohl für vorläufig gesicherte als auch für 
festgesetzte ÜSG sowie Risikogebiete außerhalb 
von ÜSG (§78b Wasserhaushaltsgesetz) gelten ge-
setzliche Schutzvorschriften, um eine Beeinträch-
tigung des vorsorgenden Hochwasserschutzes zu 
vermeiden. 

Das Hochwasserkompetenzzentrum unterstützt bei 
Grundsatzangelegenheiten und komplexen Frage-
stellungen; denn nur wer das im Hochwasserfall 
überschwemmte Gebiet kennt, kann schon im Vor-
feld die Schäden minimieren.

Beratung

Die Minimierung von Hochwasserrisiken durch geeig-
nete Schutzmaßnahmen kann auf unterschiedlichen 
Handlungsfeldern und mit vielfältigen Mitteln erfolgen. 
Dabei müssen komplexe Zusammenhänge erkannt 
und berücksichtigt werden. Die Hochwasserschutz-
beratung bearbeitet diesen umfangreichen Themen-
block und steht mit seinen fachkompetenten Mitarbei-
tern v.a. den verantwortlichen Stellen auf kommunaler 
Ebene zur Verfügung. In der Beratung sollen gemein-
sam wirksame, wirtschaftliche und nachhaltige Wege 
von technisch präventiven bis zu vorsorgenden Maß-
nahmen aufgezeigt und erarbeitet werden. 

Die Beratung verfolgt einen integrativen und überre-
gionalen Ansatz und legt derzeit ihre Schwerpunkte 
auf Themengebiete wie Finanzierungsmöglichkeiten, 
Hochwasserschutzkonzepte, Wirkungsanalysen, Pla-
nung und Bau von technischen Maßnahmen, Hoch-
wasserpartnerschaften, Schadenspotentiale und 
Wirtschaftlichkeitsanalysen, hydrologische und hyd-
raulische Modellierungen und die Synergiebildung im 
Planungsraum der Gewässerlandschaft.

Mit diesem Portfolio kann das Kompetenzzentrum sei-
nen Partnern von der ersten Idee bis zur konkreten 
Umsetzung zur Seite stehen.

Hochwasserrisikomanagement

Die Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (EG-
HWRM-RL) ist eine europäische Richtlinie mit dem Ziel 
Hochwasserrisiken zu verdeutlichen und die Vorsorge 
sowie das Risikomanagement zu verbessern, um ne-
gative Hochwasserfolgen zu verringern. Die Richtlinie 
ist 2007 in Kraft getreten und wurde 2009 in bundes-
deutsches Recht übernommen. 

In Niedersachsen wird die Richtlinie seitens des NLWKN 
am Standort der Betriebsstelle Verden umgesetzt. Die 
Umsetzung gliedert sich innerhalb eines sechsjährigen 
Zyklus in die drei Hauptaufgaben: vorläufige Bewertung 
des Hochwasserrisikos, Erstellung der Hochwasser-
gefahren- und Hochwasserrisikokarten für die Risiko-
gewässer sowie Fertigstellung der Hochwasserrisiko-
managementpläne. Die HWRM-Pläne basieren auf den 
von den zuständigen Akteuren (Land, Kommunen, Ver-
bände) eingebrachten Maßnahmen.
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Hochwasserschutz hat viele Facetten, 
im Hochwasserkompetenzzentrum laufen sie zusammen

Umsetzungszyklus der HWRM-Richtlinie


